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Die Sowjetunion im Lichte des Marxismus

Geburt ohne Soziaiismus
Bohdan Gorski zu den Gründen, warum die Sowjetgeseiischaft ihren
ideologischen Kriterien nicht entspricht

Wie präsentiert sieh die Sowjetunion, wenn man marxistische Massstäbe anlegt? Hier
veröffentlichen wir den ersten von zwei Beiträgen, in denen Dr. Gorski (er hat Schulen und
Studien in einem sozialistischen Land nach marxistischem Programm absolviert) dieser
Frage nachgeht. Für heute der wichtige Ausgangspunkt: Die sogenannte Oktoberrevolution
war keine Anwendung des Marxismus, sondern eine Abwendung von ihm.

Seit ihrer Machtübernahme im Oktober 1917
verkünden die Herren über Partei und Staat in der
Sowjetunion, es sei ein neuer und sozialistischer
Staat entstanden. Als Vorhut der Arbeiterklasse
führe die KPdSU das Volk in eine helle Zukunft.
Und was garantiert nach dieser Darstellung den
Weg dazu? Die Grundsätze des Marxismus-Leninismus,

für deren richtige Anwendung die Partei
bürgt.

Unterschied zum Mittelalter:
Die Lehre ist überprüfbar
Der Tatbestand, dass sich ein Regime auf die
Wirkung von «höheren Kräften» beruft, um
seinen Machtanspruch abzustützen, ist an sich
nichts Neues. Und dabei ist es gleichgültig, ob
jene Kräfte metaphysisch oder «materialistisch»
definiert werden.

Im Altertum und Mittelalter haben sich
Regierungsformen von langem Bestand oft auf die
göttliche Vorsehung berufen und sich selbst als
ihre Vollstrecker hingestellt. Die kritische Wertung

solcher Thesen war insofern erschwert, als

Begriffe wie «Gottes Wille» und «Vorsehung»
keine direkt greifbaren Tatbestände darstellen
und sich deshalb der Überprüfung weitgehend
entziehen.

In dieser Beziehung haben wir es mit dem
sowjetischen Anspruch auf ideologische Heilsbringung
leichter. Die charismatischen Erklärungen der
Sowjetführer über sich selbst als «Sozialisten»
und als «Vollstrecker der universalen Ideen der
Gerechtigkeit» sind grundsätzlich kontrollierbar.
Sie berufen sich auf materielle Tatbestände, die
statistisch erfassbar sind. Das gibt uns die
Möglichkeit, die Tatsachen den Behauptungen
gegenüberzustellen.

Kann man Basis und Überbau
auswechseln?
Wir wollen zunächst an den marxistischen Lehrsatz

erinnern, der ein zwangsläufiges Verhältnis
von «Basis» (Marx sagte auch «Unterbaut») und
«Überbau» postuliert.

Die sogenannte Basis ist in diesem Sinne ökonomisch

definiert. Sie umfasst Produktionsverhältnisse

und Produktionsstruktur, den
Entwicklungsstand der materiell produktiven Kräfte.
Dieser ökonomisch verstandene Unterbau ist
nach marxistischer Auffassung der bestimmende
Faktor für die ganze Entwicklung der Gesellschaft

und ihrer Organisation.
Der sogenannte Überbau ist dann bloss die
gesellschaftspolitische Entsprechung dazu. Er
verkörpert das gesellschaftliche Bewusstsein nach
Massgabe der vorgegebenen materiellen Basis.
Er umfasst alle sich daraus ergebenden «höheren»

Dinge wie z.B. politische Parteien,
Lehrmeinungen, Ideologien, aber auch alle staatli-
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chen Strukturen, das geltende Recht, die Moral,
die Kunst usw. Alles das ist nach marxistischem
Verständnis nichts weiter als eine Widerspiegelung

der vorhandenen Basis, des ökonomischen
Unterbaus.

Demzufolge bestimmen nach dieser geschichts-
philosophischen These die wirtschaftlichen
Gegebenheiten zwangsläufig alle Denk- und
Organisationsstrukturen von Gesellschaft und Staat. «Das
Sein bestimmt das Bewusstsein.»

Nach dieser Lehre sind Sozialismus und sozialistische

Ideologie kein historischer Zufall, sondern
ergeben sich folgerichtig aus den Zerfallserscheinungen

des Kapitalismus, weil dieser - so die
Zusammenfassung aus einer ganzen theoretischen

Beweisführung - entsprechend seinem
eigenen Charakter von der Basis her ausserstande
ist, seine Krise zu überwinden. Hier tritt dann die
Arbeiterklasse ihre historische Mission an,
übernimmt die Macht und vollzieht den Übergang zur
sozialistischen Gesellschaftsform.

Womit eigentlich plötzlich das Abhängigkeitsverhältnis

von Basis und Überbau umgekehrt wird.
Eine «Klasse» schafft neue Machtstrukturen (also

Überbau), erlässt revolutionäre Gesetze
(Überbau par excellence) und geht erst dann
daran, die wirtschaftliche Basis nach ihren
Vorstellungen zu verändern. Da ist doch das
«Bewusstsein» massgebend und schneidert sich das

gewünschte «Sein» zurecht.

Russiand 1917:
Das falsche Land,..
Und diese Umkehrung fand in der sogenannten
«Oktoberrevolution» tatsächlich auch praktisch
statt. Zuerst schuf man den Überbau und nach
dessen (das heisst seiner Inhaber) Bedürfnissen
nachher die Basis.
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Zuvor aber kam, dass Russland 1917 überhaupt
nicht den ökonomischen Unterbau hatte, der
nach marxistischer Auffassung die Voraussetzung

zur sozialistischen Umgestaltung hätte sein
müssen.

Die Produktionsstruktur hatte insgesamt einen
vorindustriellen und landwirtschaftlichen
Charakter. Nur 1,7 Prozent der Beschäftigten waren
in Industrie oder Bergbau tätig; das von Marx zur
sozialistischen Umgestaltung vorgesehene
industrielle Massenproletariat war kaum markiert. Es
fehlte an industriell massgebendem Bürgertum,
und die «ökonomischen Enklaven» mit technisch
hochentwickelter Produktion waren zur Hauptsache

von der zentralistischen Staatsmacht geschaffen

worden.

Demgemäss gab es im ideologischen Sinn weder
eine «Machtübernahme durch die Arbeiterklasse»

noch eine «sozialistische Revolution». Davon
konnte nur die Rede sein, weil die Machthaber
das befahlen und Widersprechende liquidierten.

...mit falschen
Revolutionsträgern
Als historische Tatsache zu vermerken ist ferner,
dass die bolschewistische Bewegung ihrerseits
auch keinen Klassencharakter (marxistisch
verstanden) aufwies. Sie war keine «Massenbewegung

von unten», keine Organisation von Arbeitern

oder Gewerkschaftlern, sondern eine Elite
bürgerlicher bis grossbürgerlicher Herkunft.
Schon zu Beginn der bloss so genannten
Arbeitermacht wurden die Gewerkschaftsvertreter von
Leo Trotzki einfach liquidiert. Die Hilfe zur
Machtübernahme kam nicht von russischen
Werktätigen, sondern von preussischen
Generalstabsoffizieren.

Damit hat jede Analyse vom «Sozialismus» in der

Sowjetunion zu beginnen. Sozialistisch im Sinne
des Marxismus waren weder die soziostrukturel-
len Grundvoraussetzungen im Lande noch der
Charakter der Bolschewiken. In der Anwendung
durch die Partei kam der Sozialismus von allem

Anfang an nur in einer doppelten Funktion vor:
erstens als Mittel der Werbung und zweitens als

Technik der Macht.

Wir werden in einem späteren Beitrag sehen, wax

aus diesem sozialismusfremden Anfang durchaus

folgerichtig geworden ist. H

Täter
nit

Pässen
F. Romanyi über eine speziell
diskret behandelte Kriminalität in
Ungarn

Wenn in Westungarn ein Kleidertransport auf
der Strasse überfallen wird, rückt die ungarische
Polizei mit Vorsicht aus. Vielleicht handelt es
sich bei den Banditen um sowjetische Deserteure,

die über die Grenze flüchten wollen. Und
dann ist das ein Fall, der die ungarische Justiz
nach Ergreifung der Täter nichts mehr angeht.

Wir bringen hier gekürzt einen Bericht aus der
Zeitschrift «Soviet Analyst» (Richmond,
23.3.1983).

Laut offizieller Statistik nimmt die Kriminalität
in Ungarn zu. Unter den Gesetzesverletzern
befinden sich viele Ausländer, zuweilen Touristen,
zuweilen Niedergelassene, speziell aus den WP-
Staaten.

Im Normalfall behandelt man ausländische Täter
gemäss ungarischen Gesetzen. Delikater aber
wird die Lage, wenn in einer Straftat sowjetische
Staatsangehörige verwickelt sind, seien sie nun
Zivilisten oder Angehörige der in Ungarn
stationierten Sowjettruppen.
Laut meinem Informanten (Dr.iur. und Oberst
bei der Polizei), ist jeder Kriminalfall, der einen
sowjetischen Bürger oder Armeeangehörigen
involviert, strikt geheim zu halten. Man beruft sich
dabei auf den Artikel 222 über «Dienstgeheimnisse»

im ungarischen Strafgesetzbuch. Solche
Fälle sind für die Presse tabu; wenn es um andere
Ausländer geht, berichten dagegen die Zeitungen

recht häufig darüber.

Artikel 8 des ungarischen Strafgesetzes sieht die
Möglichkeit vor, beschuldigte Personen ausländischer

Herkunft den zuständigen Behörden ihres
Landes zu übergeben. Der fast ausschliessliche
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Sinn dieser Bestimmung besteht darin, zu
gewährleisten, dass sowjetische Staatsangehörige,
die in Ungarn straffällig werden, weder vor
einem ungarischen Gericht erscheinen noch in
Ungarn eine Strafe verbüssen.

Laut einem Vertrag über ungarisch-sowjetische
Rechtsbeihilfe sind sowjetische Täter zur
Aburteilung und Bestrafung immer den sowjetischen
Behörden zu übergeben. Die ungarischen
Justizbehörden haben in solchen Fällen keine andere
Wahl, als das betreffende Dossier zu schliessen
und sich auf den Lauf der sowjetischen Gerechtigkeit

zu verlassen.

Trotz der amtlichen Schweigepflicht wissen die

Ungarn über die Kriminalität von sowjetischen
Staatsbürgern und sowjetischen Armeedeserteuren

recht gut Bescheid. So hat man von bewaffneten

Zusammenstössen zwischen sowjetischen
Deserteuren und ungarischen Polizei- und
Sicherheitskräften vernommen.
Solche Gefechte haben hauptsächlich auf den

westungarischen Hauptstrassen stattgefunden;
Todesopfer gab es auf beiden Seiten. Die Deserteure

hatten es auf Lastwagen abgesehen, die

Männerbekleidung transportierten; ferner wollten

sie sich auch verschiedener Motorfahrzeuge
bemächtigen. Offenbar beabsichtigten sie, in
ungarischer Zivilkleidung über die Grenze nach
Österreich oder Jugoslawien zu flüchten.

Am meisten Straftaten begehen freilich jene
privilegierten Armeeangehörigen, denen das

selbständige Verlassen des Garnisonsareals gestattet
ist.

Man bringt den ungarischen Polizeimannschaften
in der Ausbildung bei, dass sie im Gebrauch von
Schusswaffen zurückhaltend sein müssen, wenn
sie von «ausländischen Tätern» (gemeint sind
damit aber immer nur sowjetische Täter)
angegriffen werden. Geschossen werden dürfe in
solchen Fällen nur als letztes Mittel, und es sei

darauf zu achten, den Gegner möglichst bloss

kampfunfähig zu machen ohne ihn zu töten. In
der Praxis freilich geschieht eher das Gegenteil;
Tote reden nicht.

Laut einer andern Information aus Ungarn bringt
speziell der Goldschmuggel aus der Sowjetunion
die ungarischen Behörden in Verlegenheit.
Viele Sowjetbürger, die in Ungarn leben,
unternehmen regelmässige Eisenbahnfahrten in die

grenznahen Gebiete ihrer Heimat. Der einzige
Zweck solcher Ausflüge besteht aus dem

Schmuggeln sowjetischer Goldwaren, insbesondere

Schmuck, nach Ungarn. Solche Schmuggelware

wird dann schon in den Eisenbahnzügen
ganz offen gehandelt.
Der Handel mit Gold und Edelsteinen ist in
Ungarn ein Staatsmonopol. Privatpersonen dürfen

zwar aus der UdSSR eine kleine Menge an
Goldschmuck legal über die Grenze bringen,
aber alles, was darüber hinausgeht, ist strafbarer
Schmuggel. Weil der verbotene Handel mit
Schmuggelware ein Geschäft ist, das oft ungarische

und sowjetische Staatsangehörige
zusammenführt, bereitet er den ungarischen Behörden
einiges Kopfzerbrechen. Sie müssen sogar darauf
achten, dass die ungarischen Partner bei einem
solchen Delikt in geheimen Verfahren abgeurteilt

werden.
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